
WIRTSCHAFT

Steuerliche Grundlagen

Die steuerliche Abzugsfähigkeit des sons­
tigen Vorsorgeaufwands ist betragsmäßig 
begrenzt. In Abhängigkeit vom Sozialver­
sicherungsstatus beträgt die Höchstgrenze:
für Ledige: 	 1.900 € oder 2.800 €
für Ehepaare (je nach Konstellation): �  
	 mind. 3.800 € bis max. 5.600 €

Die meisten Steuerpflichtigen* überschrei­
ten diese Grenze allein durch die vorrangig 
abzuziehenden Krankenversicherungsbei­
träge. Alle anderen sonstigen Vorsorgeauf­
wendungen werden damit faktisch steuer­
lich nicht berücksichtigt.

Der Grundfall  
(Doppelzahlungsmodell)

Vorsorgeaufwand gehört zu den sogenannten 
Sonderausgaben. Diese sind steuerlich immer 
in dem Jahr zu berücksichtigen, in dem sie 
gezahlt werden und nicht in dem Jahr, für das 
die Beiträge bezahlt werden. Diesen Umstand 
kann man jetzt geschickt nutzen, wenn ein 
paar Rahmenbedingungen beachtet werden, 
auf die folgend noch eingegangen wird.

B
IL

D
(E

R
): 

TI
M

E
S

H
O

P
S

 –
 S

H
U

TT
E

R
S

TO
C

K

Lohnt es sich, private Krankenversicherungsbeiträge  
ins Erwerbsleben vorzuverlagern?

Ein seit langem bekanntes Steuersparmodell, insbesondere für privat Krankenversicherte, ist die bewusste Gestaltung 
der Zahlungszeitpunkte der Beiträge, um damit andere Versicherungsbeiträge für die Alters- und Risikovorsorge 
(Haftpflicht, Berufsunfähigkeit, Risiko-Lebensversicherungen etc.) steuerlich wirksam werden zu lassen (sogenann-
tes Doppelzahlungsmodell der Krankenversicherungsbeiträge). Durch eine kleine, aber feine Rechtsänderung kann 
dieses Modell seit dem 01.01.2020 deutlich ausgeweitet werden. Neben einer erweiterten Vorauszahlungsmöglichkeit 
können jetzt auch Überlegungen zur Nutzung eines sinkenden Steuersatzes in der Rentenphase einbezogen werden.

Beispielrechnung des Doppelzahlungsmodells

Beitrag zur Krankenversicherung (für beide Eheleute): � 12.000 p. a. 
davon Basis-Krankenversicherungsschutz: � 80 %
Übrige Versicherungsbeiträge (soweit sonstiger Vorsorgeaufwand):� 5.600 p. a.
Grenzsteuersatz Einkommensteuer (ohne Kirchensteuer):� 42 %

Jahr 1 Jahr 2 Summe

Laufende Beitragszahlung

Krankenversicherungsbeiträge 12.000 12.000 24.000

Übrige abziehbare Versicherungsbeiträge 5.600 5.600 11.200

Gesamtaufwendungen 17.600 17.600 35.200

Davon steuerlich abziehbar 9.600 9.600 19.200

In % 54,5 %

Steuerminderung 4.032 4.032 8.064

Doppel-Vorauszahlung

Krankenversicherungsbeiträge 12.000 
12.000

0,00 24.000

Übrige abziehbare Versicherungsbeiträge 5.600 5.600 11.200

Gesamtaufwendungen 29.600 5.600 35.200

Davon steuerlich abziehbar 19.200 5.600 24.800

In % 70,5 %

Steuerminderung 8.064 2.352 10.416

Steuervorteil 2.352

Tab. 1: Vereinfachtes Beispiel eines Doppelzahlungsmodells (in €)
—

*�Im Beitrag wird das generische Maskulinum verwendet. Mit­
gemeint sind dabei Personen jedweden Geschlechts (m/w/d).
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Wenn man die Krankenversicherungs­
beiträge für das Folgejahr (z. B. 2023) 
bis zum 19.12. des aktuellen Jahres vo­
rauszahlt, können in 2022 die Kranken­
versicherungsbeiträge für beide Jahre 
(2022 und 2023) steuerlich voll geltend 
gemacht werden.In 2023 werden dann 
keine Krankenversicherungsbeiträge ge­
zahlt und die anderen sonstigen Vorsorge­
aufwendungen (Beiträge zu Haftpflicht-, 
Berufsunfähigkeits-, Risiko- und „alten“ 
Kapital-Lebensversicherungen1 etc.) kön­
nen innerhalb des Höchstbetrags steuerlich 
wirksam angesetzt werden. Man hat sie  
sozusagen freigeschaufelt.

Um diesem Gestaltungsmodell eine ge­
wisse Grenze zu setzen, hatte der Gesetz­
geber bis zum 31.12.2019 geregelt, dass 
mit steuerlicher Wirkung maximal 2,5 Jah­
resbeiträge vorausgezahlt werden können. 
Die praktische Umsetzung dieser Gestal­
tung beruhte deshalb auf dem Konzept:
a) �Im ersten Jahr werden die Beiträge für 

zwei Jahre bezahlt.
b) �Im zweiten Jahr werden keine Kranken­

versicherungsbeiträge gezahlt.
c) �Im dritten Jahr werden die Beiträge für 

zwei Jahre bezahlt.

d) usw.
Bei Eheleuten muss diese Zahlungs­

methodik parallel angewandt werden, da­
mit sie funktioniert. Die Wirkungsweise 
und der steuerliche Vorteil2 ist in Tabelle 1 
dargestellt. 

Führt man diese Betrachtung über 
einen Zeitraum von beispielsweise zwölf 
Jahren weiter, erkennt man das Potenzial 
der Gestaltung. Dann beträgt der Vorteil 
bereits 14.112 € bzw. ein durchschnitt­
licher Vorteil von 1.176 € pro Jahr.

Erweiterung durch eine  
neue Rechtslage

Seit 2020 können drei zusätzliche Jahres­
beiträge vorausgezahlt werden (vorher: 
2,5). Diese Änderung klingt klein, hat es 
aber in sich. Jetzt kann man faktisch die 
steuerliche Abzugsfähigkeit nicht mehr nur 
jedes zweite Jahr, sondern in drei von vier 
Jahren heben. Das Grundprinzip der Vor­
auszahlung bleibt dabei gleich (s. Tab. 2).

Führt man diese Betrachtung über 
einen Zeitraum von z. B. zwölf Jahren 
weiter, erhöht sich der Gesamtvorteil auf 
21.168 € bzw. ein durchschnittlicher Vor­

teil von 1.764 € pro Jahr. Man kann also 
die Steuerwirkung um 588 € pro Jahr bzw. 
50 % verbessern.

Was ist der Preis, den man für diesen 
Steuervorteil bezahlen muss? Man muss 
liquiditätsmäßig in Vorleistung gehen.

2022 Ende 2022 werden gegenüber der 
laufenden Beitragszahlung 36.000 € 
mehr Beiträge gezahlt.

2023 2023 zahlt man 12.000 € Bei-
träge weniger und bekommt mit 
dem Steuerbescheid für 2022 ca. 
12.100 € Steuerersparnis zurück. 
Nach einem Jahr ist man also nur 
noch mit 11.900 € in Vorleistung.

2024 In 2024 zahlt man wiederum 
12.000 € weniger Beiträge. Man 
muss allerdings 1.680 € mehr 
Steuern zahlen. Die Vorleistung 
beträgt noch 1.580 €.

2025 Ende 2025 zahlt man wieder keine 
Beiträge und zahlt 1.680 € Steuern 
mehr. Jetzt ist man im Plus.

Wenn man dieses Modell regelmäßig 
wiederholt, sinkt die Vorleistung, weil 
man von den zusätzlichen Vorauszahlun­
gen von 36.000 € für die drei Folgejahre 
die bereits erzielten Steuerersparnisse ab­
ziehen muss. 

Ausnutzung von niedrigeren  
Steuersätzen im Rentenalter

Die neue Rechtslage formuliert im 
Gesetzestext des § 10 Einkommensteuer­
gesetz (EStG): „Mit steuerlicher Wirkung 
können maximal drei zusätzliche Jahres­
beiträge geleistet werden.“ Daraus ergibt 
sich eine interessante Überlegung für alle 
diejenigen privat Krankenversicherten, die
a) �über eine ausreichende Liquidität  

verfügen. B
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Beispielrechnung bei Dreifach-Vorauszahlung

Beitrag zur Krankenversicherung (für beide Eheleute): � 12.000 p. a. 
davon Basis-Krankenversicherungsschutz: � 80 %
Übrige Versicherungsbeiträge (soweit sonstiger Vorsorgeaufwand):� 5.600 p. a.
Grenzsteuersatz Einkommensteuer (ohne Kirchensteuer):� 42 %

Jahr 1 Jahr  
2, 3 und 4

Summe 
Jahre 1–4

Laufende Beitragszahlung

Krankenversicherungsbeiträge 12.000 36.000 48.000

Übrige abziehbare Versicherungsbeiträge 5.600 16.800 22.400

Gesamtaufwendungen 17.600 52.800 70.400

Davon steuerlich abziehbar 9.600 28.800 38.400

In % 54,50 %

Steuerminderung 4.032 12.096 16.128

Dreifach-Vorauszahlung

Krankenversicherungsbeitrag 12.000
12.000
12.000
12.000

0,00 48.000

Übrige abziehbare Versicherungsbeiträge 5.600 16.800 22.400

Gesamtaufwendungen 53.600 16.800 70.400

Davon steuerlich abziehbar 38.400 16.800 55.200

In % 78,4 %

Steuerminderung 16.128 7.056 23.184

Steuervorteil 7.056

Tab. 2: Vereinfachtes Beispiel einer Dreifach-Vorauszahlung (in €)
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b) �im Rentenalter einen niedrigeren Steuer­
satz haben werden als im Erwerbsleben.

c) �bei einer privaten Krankenversicherung 
sind, die das folgende Modell auch  
akzeptiert.

Die meisten privaten Krankenversiche­
rungen akzeptieren dies, aber nicht alle. 
Eine individuelle Anfrage ist nötig. Dieses 
Modell ist mit einer gesetzlichen Kran­
kenversicherung in der Praxis nicht um­
setzbar.

Wenn man beabsichtigt in den nächs­
ten drei bis fünf Jahren in Rente zu ge­
hen, könnte man in jedem Jahr bis zu drei 
zusätzliche Jahresbeiträge vorauszahlen 
und mit den hohen Erwerbseinkünften 
verrechnen. Sobald man in Rente ist, 
muss man dann viele Jahre keine Kran­
kenversicherungsbeiträge mehr zahlen, 
deren Steuerwirkung auch deutlich ge­
ringer wäre.

Ein berechtigtes Grundbedenken wird hier 
direkt ausgeräumt: Die vorausgezahlten 
Krankenversicherungsbeiträge werden auf 
einem Beitragskonto verwaltet. Sollte der 
Versicherte wider Erwarten vorzeitig ver-
sterben, steht das Restguthaben den Erben 
zu. Es geht nichts verloren.

Voraussetzungen für  
die Steuergestaltungen

Wie immer, wenn etwas sehr schön klingt, 
gibt es irgendwo einen Haken. Um diese 
steuerlichen Gestaltungen in der Praxis 
umzusetzen, liegt der Haken darin, dass 
hier gewisse Rahmenbedingungen beach­
tet werden müssen:
a) Man muss auf die Liquidität für die vo­

rausgezahlten Krankenversicherungs­
beiträge verzichten können. Da bei Ehe­
leuten die Beiträge in demselben Jahr 
vorausgezahlt werden müssen, betrifft 
dies die Liquidität für beide Beiträge.

b) Man muss vorher mit der Krankenversi­
cherung die Möglichkeit der Vorauszah­
lung von Beiträgen geklärt haben. Dies 
ist bei privaten Krankenversicherungen 
immer möglich. Es gibt aber Versiche­
rungen, die die Zahl der vorauszahl­
baren Jahresbeiträge begrenzen. 

	 In der gesetzlichen Krankenversiche­
rung wird eine Jahresvorauszahlung bei 
freiwillig Versicherten3 von den meisten 
Krankenkassen akzeptiert. Bei einer 
Pflichtversicherung in der gesetzlichen 
Krankenkasse ist dies in der Regel nicht 
möglich.

c) Es liegt in Ihrer Verantwortung zu prü­
fen, ob Ihre Krankenversicherung nicht 

insolvenzgefährdet ist. Im Insolvenzfall 
wären vorausgezahlte Beiträge verloren.

d) Für die ersten beiden Modelle müssen 
ausreichend andere sonstige Vorsorge­
aufwendungen vorhanden sein, damit 
der Steuereffekt überhaupt entstehen 
kann. Dazu gehören z. B. Beiträge zu 
•	 Alt-Kapital-Lebensversicherungen mit 

Abschlussdatum vor 2005

•	 Berufsunfähigkeitsversicherungen
•	 private Haftpflichtversicherungen 
•	 Unfallversicherungen

e) Es muss darauf geachtet werden, dass 
die Jahreszahlungen wirklich in den 
richtigen Jahren abfließen und! so ter­
miniert werden, dass die Zahlung nicht 
steuerlich einem anderen Jahr zugeord­
net wird.B
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Methodik bei einem gedachten  
Renteneintritt Ende 2025

2022 Ende 2022 werden zusätzlich zu den laufenden Beiträgen für 2022 die 
Beiträge der Jahre 2023, 2024 und 2025 gezahlt.

2023 Der Beitrag für 2023 ist bereits gezahlt, aber es können mit steuerlicher 
Wirkung bis zu drei zusätzliche Jahresbeiträge gezahlt werden. 
Also: Vorauszahlung der Jahre 2026, 2027 und 2028

2024 Vorauszahlung der Jahre 2029, 2030 und 2031

2025 Vorauszahlung der Jahre 2032, 2033 und 2034

2026–2034 Keine Zahlung von Krankenversicherungsbeiträgen

Natürlich geht man bei diesem Modell mit erheblicher Liquidität in Vorleistung. 

Vorausgezahlte Krankenversicherungsbeiträge:  
9 Jahre x 12.000 € = 108.000 €. Dies wird aber kompensiert durch die Steuererspar-
nis bei einem hohen Steuersatz:  
4 Jahre x zusätzliche Basis-Krankenversicherungsbeiträge von  
28.800 € x 42 % Steuern = 48.384 €

Tatsächliche liquide Vorleistung 
108.000 € minus 48.000 € = 60.000 €

Eine komplette Berechnung des möglichen Steuervorteils aus dieser Überlegung sprengt 
hier den Rahmen, kann aber durch den Steuerberater individuell berechnet werden.

Wenn man von einer Steuersatzminderung im Rentenalter von ca. 15 % ausgeht,  
können 9 x 9.600 € x 15 % = 12.960 € Steuern gespart werden.

Nachteil 
Dieses Modell lässt sich nicht mit dem Grundmodell/erweiterten Modell kombinieren, 
da hier in allen Jahren die anderen Vorsorgeaufwendungen durch die Vorauszahlung 
der Krankenversicherungsbeiträge überdeckt werden.

Deshalb kommt dieses Modell im Wesentlichen für die Versicherten infrage, die im 
Alter wenige bis keine anderen Versicherungsbeiträge für Berufsunfähigkeit,  
„alte“ Kapital-Lebensversicherungen etc. zahlen.
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Dabei ist die Sonderreglung des § 11 
EStG zu beachten, der bei regelmäßig 
wiederkehrenden Ausgaben (und sol­
che liegen hier vor) Zahlungen rund 
um den Jahreswechsel steuerlich 
innerhalb einer Zehn-Tages-Grenze 
dem Jahr zuordnet, für das gezahlt 
wurde. Eine solche Umqualifizierung 
würde das gesamte Modell kippen.

Jahresvorauszahlungen müssen 
immer spätestens am 19.12. des Jah­
res bezahlt werden, in dem man es 
steuerlich zuordnen möchte.

Fazit

Diese Gestaltungen verlangen am 
Anfang etwas Arbeit, wie beispiels­
weise die Korrespondenz mit der 
Krankenkasse und die Setzung von 
Terminen für die Beachtung der 
richtigen Zahlungszeitpunkte. Für 
diese einmalige Arbeit erhalten Sie 
aber bei konsequenter Nutzung 
der Modelle jedes Jahr erhebliche 
Steuerersparnisse. Damit kann vor­
handene Liquidität gewinnbringend 
genutzt werden, die in heutigen Zei­

ten bei sicherer Anlage keine Zinsen 
bringt und sogar von Strafzinsen 
bedroht wird.

Prüfen Sie, ob die Voraussetzun­
gen bei Ihnen gegeben sind (oder 
lassen Sie diese von Ihrem Steuer­
berater prüfen). Der individuelle 
Steuereffekt kann nur anhand Ihrer 
persönlichen steuerlichen Verhält­
nisse berechnet werden. Ihr Steuer­
berater wird dies gerne tun, denn 
aktive Gestaltungsberatung ist auch 
für ihn das Salz in der Suppe.

Diplom-Kaufmann Dirk Klinkenberg 
Steuerberater und Geschäftsführer der 
CURATOR Treuhand- und Steuer
beratungsgesellschaft mbH, Fachberater 
für Vermögensgestaltung (DVVS e. V.), 
Hauptsitz in der Schlossstraße 20, 
51429 Bergisch Gladbach, Tel.: 02204-
9508-200 und eine Niederlassung in der 
Gohliser Straße 11, 04105 Leipzig.  
Tätigkeitsschwerpunkt der CURATOR  
ist die steuerliche und betriebswirtschaft-
liche Beratung von Ärzten, Zahnärzten 
und sonstigen Heilberuflern.

—

1 �Beiträge für Kapital-Lebensversicherungen sind 
nur dann abziehbar, wenn das Abschlussdatum 
des Vertrags vor dem 01.01.2005 liegt. Die 
weiteren notwendigen Voraussetzungen kennt Ihr 
Steuerberater. 

2 �Vereinfachend wurde von einem Grenzsteuersatz 
von 42 % ausgegangen.

3 �Einkommen oberhalb der Beitragsbemessungs­
grenze (2022: 58.050 €)

Die sogenannte „Hygienepauschale“ 
nach Nr. 383 GOÄ analog ist nicht über 
den 31. März 2022 hinaus verlängert 
worden. Es gibt jedoch eine Alternative, 
um die besonderen Hygieneaufwendun-
gen zu berechnen.

S eit dem 1. April 2022 gilt die Abrech­
nungsempfehlung der Bundesärzte­

kammer für aufwändige Hygienemaß­
nahmen im Rahmen der Coronapandemie 
nicht mehr. Sie endete zum 31.03.2022. 
Diese Sonder-Abrechnungsmöglichkeit, die 
zum 9. April 2020 eingeführt worden war, 
wurde seither mehrere Male reduziert. Zu­
letzt galt sie seit dem 1. Januar 2022 noch 
in Form der Nr. 383 GOÄ analog zum 
2,3-fachen Satz (4,02 €). Gestartet war die 
GOÄ-Hygienepauschale als Nr. 245 GOÄ 
analog zum 2,3-fachen Satz und brachte 
14,75 € pro Patientin bzw. Patient.

Welche Alternative gibt es jetzt?

Eine Alternative ist die Faktorsteigerung 
mit der Begründung Hygieneaufwand un­
ter Beachtung der Vorgaben von § 5 Abs. 2 

GOÄ. Erlaubt ist, Faktorerhöhungen vor­
zunehmen, wenn Sie diese individuell (pa­
tienten- oder leistungsbezogen) begründen. 
Erhöhter Zeitaufwand und/oder erhöhte 
Schwierigkeit einer Leistung sind zulässige 
Gründe für eine Faktorerhöhung. Beispiele 
wären:

•	 „erschwerte Verständigung durch 
erforderliche Schutzmasken“ oder 

•	 	„zeitaufwendigere und erschwerte Un­
tersuchung durch notwendige Schutz­
kleidung“

Das gilt selbstverständlich auch bei Er­
krankungen, die aufwendigere Schutzmaß­
nahmen erfordern.

Auslagen gemäß § 10 GOÄ  
berechnungsfähig

Schutzkittel und Mundschutz können in 
Höhe der tatsächlichen Kosten als Ausla­
ge berechnet werden, sofern diese mit der 
einmaligen Anwendung verbraucht sind.

D-Ärztinnen und -Ärzte

Die Hygienepauschale für D-Ärztinnen 
und -Ärzte wurde hingegen bis zum 
30. Juni 2022 verlängert. Für jeden persön­
lichen Arzt-Patienten-Kontakt bekommen 
sie zusätzlich zu den Behandlungskosten 
für jeden Behandlungstag eine Pauschale 
von 4,00 € erstattet.
Quelle: www.ni-a.de/abrechnungsservice, PVS Südwest B
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Endgültiges Aus der GOÄ-Hygienepauschale
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